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BU NDESMINIS TERIUM FÜR I LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

y� LeJw..sAlA.,. ... iner;� 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
A-1017 Wien 

Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl 

Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Unsere Geschäftszahl 

11. 620/01-1 1/95 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Rechnungshofgesetz 1948 geändert wird 

1995 04 20 
Wien, am 

Sach bearb ei t e r (i n )/Klappe 

Mag. Norer/6989 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft übermittelt 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum gegenständlichen 

Gesetzesentwurf. 

Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfert igung: 

Für den Bundesminister: 

Dr. Hancvencl 

SEKTION I - RECHT 
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BUNDESMINIS TERIUM FÜR I LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

L&-w.sAM.,· ... :,w.;� 

An das 

Bundeskanzleramt

Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 

A-l014 Wien 

1995 04 20 
Wien. am 

Ihr ZeichenlIhre G eschäflszahl 

Ihre Nachricht vom 

Unsere Geschäftszahl 

],.1. 620/01-1 1/95 

Sachb earbeil er (in)! Klappe 

Mag. Norer/6989 
GZ 600.974/0-V/l/95 

Betrell : 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Rechnungshofgesetz 1948 geändert wird 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft teilt mit, 

daß gegen den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Rech

nungshofgesetz 1948 geändert wird, keine Einwendungen bestehen. 

Allgemein darf aus kontrollökonomischer Sicht hiezu j edoch an

gemerkt werden: 

1. Zu Z 1 (§ 2 Oa) : 

Auch wenn sich der gegenständliche Ent wurf einer RHG-Novelle 

in § 20a Abs. 1 an den verba legalia des Art 127b B-VG idF 

BGBl. Nr. 1013/1994 , orientiert, so führt diese Formulierung 

doch zu folgender Konsequenz: Die tleruflichen Vertretungen 

t reten vorwiegend als " berufliche Interessensvertretungen" 

auf. Fassen die zuständigen Organe der beruflichen Vertre

tung als Selbstverwaltungskörper " berufliche Interessensver

tretung" Beschlüsse, so ist deren Übereinstimmung mit dem 

Gesetzmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprinzip der Bundes

verfassung vom Rechnungshof nicht überprüfbar. Der Beschluß 
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des zuständigen Organs der Interessensvertretung bildet j e� 

doch die Grundlage der administrativen Umsetzung dieses Be

schlusses und der Gebarungswirksamkeit dieser Maßnahme/n. 

Kann der Rechnungshof nur die ordnungsgemäße Gebarungsab

wicklung prüfen, nicht aber deren beschlußmäßige Rechts

grundlage , so könnte der Rechnungshof in dieser Form ver

pflichtet sein, die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 

der Gebarung zu bestätigen, selbst wenn ein Beschluß des 

zuständigen Organs der Interessensvertretung der geprüften 

Maßnahme zugrundeliegt , der als Beschluß diesen Prüfkrite

rlen des Rechnungshofes nicht entspricht. So könnte der 

Prüfbericht des Rechnungshofes lm Extremfall sogar zum 

"Persilschein" für die geprüfte Stelle werden. 

Unklar - wenn auch bei teleologischer Interpretation unzwei

felhaft - ist, daß auch Abs. 2 des § 20a eine Restriktion 

der Einsichtnahme und der Auskunftsbegehren des Rechnungsho

fes hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Beschlüsse umfaßt. 

Das würde das Prüfrecht des Rechnungshofes j edoch entschei

dend einschränken und Rechnungshofberichten eventuell "in

strumentalen Charakter" zugunsten der geprüften Organe ge

ben. 

Diese Konsequenzen. wären lm Hinblick auf die mit dieser Re

gelung verbundenen hohen Kosten für diese Prüfungen zu be

achten. 

2. Zu Z 4 (§ 25): 

In elnem Gesetz sollte nicht dasselbe Gesetz als BGBI.Nr ... 

zitiert werden, sondern es sollte auf "dieses Gesetz" 

verwiesen werden. 
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3 .  Zu den Erläuterungen; 

Zur Vollständigkeit sei angemerkt, daß auf Seite 1 im 

3. Absatz, 4. Zeile I das Wort "bilden" durch "binden" zu er

setzen wäre, und auf der Seite 2, Ziffer 2, es statt 11 Um

nummerierung" richtigerweise 11 Umnumerierung11 heißen müßte. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

rv ayvw, 

Für den Bundesminister: 

Dr. Hancvencl 
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